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Zur Frage der Strafzumessung bei Delikten im Zu

sammenhang mit den faschistischen Provokationen vom 
17. Juni 1953.

I
OG, TJrt. vom 7. Juli 1953 — lb Ust 291/53.
Der Angeklagte ist wegen aktiver Teilnahme an den 

faschistischen Provokationen des 17. Juni 1953 vom 
BG wegen eines in Rädelsführerschaft begangenen 
Landfriedensbruchs zu zwei Jahren Zuchthaus ver
urteilt worden.

Gegen dieses Urteil hat der Staatsanwalt des Be
zirkes form- und fristgerecht zugunsten des Ange
klagten Protest eingelegt und diesen auf die Straf
höhe beschränkt. Zur Begründung wird ausgeführt, das 
Bezirksgericht habe die Persönlichkeit des Angeklagten 
nicht richtig gewürdigt, wenn es angenommen habe, 
der Angeklagte habe sich nur in der Hauptverhand
lung als „Irregeleiteter“ hingestellt, während er durch 
seine Handlungen aktiv die faschistischen Provokatio
nen unterstützt habe. Der Angeklagte habe eine saubere 
Vergangenheit und eine gute gesellschaftliche Entwick
lung aufzuweisen, auch auf seiner Arbeitsstelle habe 
er sich bestens bewährt und in der FDJ-Arbeit sei er 
„vorbildlich“. Das angefochtene Urteil habe den Wider
spruch zwischen der Entwicklung des Angeklagten und 
seinen Handlungen am 17. Juni 1953 nicht aufzuklären 
vermocht. Der Angeklagte habe aus einer gewissen 
kleinbürgerlichen Impulsivität gehandelt, sei von den 
Provokateuren verführt, aber selbst kein Provokateur 
und vom Bezirksgericht zu streng bestraft worden.

Diese Protestbegründung ist von dem Vertreter des 
Generalstaatsanwalts in der Hauptverhandlung zweiter 
Instanz nicht aufrechterhalten worden. Der Verteidi
ger hat die Auffassung des Bezirksstaatsanwalts ver
treten und beantragt, das Vorliegen mildernder Um
stände zu prüfen.

Der Protest konnte keinen Erfolg haben.
Die tatsächlichen Feststellungen und die rechtliche 

Beurteilung sind mit dem Protest nicht angegriffen 
und daher rechtskräftig. Hieraus ergibt sich, daß der 
Angeklagte die Entwicklung und ständige Steigerung 
der Provokationen als aufmerksamer Beobachter mit
erlebt hat. Er hat zunächst bemerkt, daß Bilder, 
Transparente und Plakate mit fortschrittlichen Dar
stellungen und Losungen bereits heruntergerissen und 
zerstört waren, dann hat er derartige Gewaltakte 
selbst beobachtet, hat gesehen, wie Pavillons friedlicher 
Organisationen und fortschrittlicher Zeitungen zer
schlagen und in Brand gesteckt wurden, schließlich 
auch, daß randalierende Provokateure ein Gebäude am 
D.-Platz zu stürmen versuchten. Er hat auch bemerkt, 
daß nunmehr die Volkspolizei mit der Schußwaffe ein- 
schreiten mußte, und dann Schüsse fallen hören.

In Kenntnis aller dieser Vorkommnisse hat er sich 
an dem Demonstrationszug, der den Erschossenen mit 
sich führte, beteiligt, ist an dessen Spitze gegangen und 
hat die hetzerische, zu weiteren Gewaltsamkeiten her
ausfordernde Losung „Seht, die Volkspolizei schießt 
auf Arbeiter!“ oft und laut in die den Zug umgebende 
Menschenmenge gerufen. In der Hauptverhandlung 
erster Instanz hat der Angeklagte zugegeben, daß er 
freiwillig an die Spitze des Zuges gegangen ist, weil 
im Demonstrationszug „so ein Gedränge war“. Er hat 
zwar angegeben, die provokatorischen Losungen habe 
er nicht von sich aus gerufen, sondern er sei dazu von 
den Demonstranten aufgefordert worden. Dieser Auf
forderung sei er nur gefolgt, weil er noch seine FDJ- 
Hose angehabt habe und daher befürchtet hätte, im 
Falle der Weigerung geschlagen zu werden. Diese Er
klärung hatte ihm das Bezirksgericht aus zutreffen
den Gründen nicht geglaubt. Der Angeklagte hat näm
lich in der Hauptverhandlung erster Instanz selbst er

klärt, daß er, bevor er sich in den Demonstrationszug 
eingereiht habe, zu seinem ihn begleitenden Freund 
gesagt habe, daß er es nicht für richtig halte, daß die 
Polizei auf „Werktätige“ schieße; es heiße doch immer: 
„Die Volkspolizei hat die Waffen vom Volk bekommen, 
und da darf sie doch nicht auf das Volk schießen“. Da
bei sei ihm gar nicht in den Sinn gekommen, daß die 
Volkspolizei auch am 17. Juni nur im Interesse der 
Werktätigen von der Schußwaffe Gebrauch gemacht 
habe. Hieraus ergibt sich eindeutig, daß der Ange
klagte zu den provokatorischen Rufen nicht gezwun
gen worden ist, sondern daß sie seiner eigenen Über
zeugung entsprachen.

Angesichts dieser Handlungen des Angeklagten, die 
von ihm nicht bestritten werden, wird mit dem Protest 
ausgeführt, das Urteil des Bezirksgerichts werde der 
Persönlichkeit des Angeklagten nicht gerecht. Die Per
sönlichkeit eines Angeklagten muß in erster Linie auf 
Grund der von ihm begangenen Handlungen beurteilt 
werden. Besonders wichtig ist dabei die Beobachtung, 
wie er sich in einer kritischen, den Einsatz seiner 
Persönlichkeit erfordernden Situation verhält. Dem
gegenüber vermag eine noch so „saubere Vergangen
heit“ und „gute gesellschaftliche Entwicklung“ in einer 
ruhigen Zeit nicht entscheidend ins Gewicht zu fallen. 
Im vorliegenden Fall ist der Angeklagte „bester Lehr
ling“ des Betriebes gewesen, ist als Aktivist ausge
zeichnet worden und hat das Abzeichen für gutes 
Wissen der FDJ erworben. Dieser Lerneifer des An
geklagten ist vom Betrieb durch Auszeichnungen und 
— wie die Protestbegründung ausführt — auch durch 
Prämien und die Nominierung zum Besuch einer 
Ingenieurschule gebührend anerkannt worden.

Das alles hätte dem Angeklagten Veranlassung sein 
müssen, die Volkspolizei bei der Abwehr der Provo
kateure zu unterstützen, wie es viele verantwortungs
bewußte Mitglieder der FDJ getan haben. Obwohl der 
Angeklagte die ständige Steigerung der Provokationen, 
die bis zu Mißhandlungen, Brandstiftungen und 
massierten Angriffen gegen die zum Schutz von staat
lichen Gebäuden eingesetzte Volkspolizei führten, auf
merksam beobachtet hat, hat er sich hiergegen in 
keiner Weise empört. Statt dessen hat er sich aktiv an 
den Provokationen beteiligt und ist schließlich zu einem 
ihrer Rädelsführer geworden. Zur Unterstützung der 
Volkspolizei wäre er als Sekretär einer großen FDJ- 
Gruppe um so mehr verpflichtet gewesen, als er sich in 
Begleitung von mehreren Angehörigen der von ihm ge
leiteten Gruppe befand. Anstatt diese jungen Menschen 
zur Verteidigung des Fortschritts anzuhalten und sie 
im Sinne der FDJ aufzuklären, hat er in ihnen durch 
das von ihm in dieser Situation gebotene Beispiel die 
Früchte einer jahrelangen Erziehungsarbeit gefährdet. 
Wie diesen Tatsachen gegenüber im Protest ausgeführt 
werden kann: „Seine gesellschaftliche Tätigkeit inner
halb des Betriebes ist vorbildlich“, bleibt unver
ständlich.

Nach alledem zeigt sich die Persönlichkeit des Ange
klagten als die eines ungefestigten, ehrgeizigen jungen 
Menschen, der sich ein gewisses Maß gesellschafts
politischen Wissens mit Fleiß und Ausdauer angeeignet, 
aber keine innere Beziehung zu dem von ihm Gelernten 
entwickelt hat. Bei der ersten Gelegenheit, in der er 
die erworbenen Kenntnisse praktisch anwenden mußte, 
in der er sich des ihm mit seiner Wahl zum Sekretär 
einer FDJ-Grundeinheit entgegengebrachten Ver
trauens würdig erzeigen konnte, hat er gründlich ver
sagt. Sein Verhalten am 17. Juni und die vor seiner 
provokatorischen Tätigkeit gemachten Äußerungen 
über das Eingreifen der Volkspolizei — bezeichnender
weise die einzige persönliche Stellungnahme zu den 
von ihm beobachteten Ereignissen — zeigen, daß er 
weder von dem von ihm Gelernten überzeugt war, noch 
an das von ihm an die Jugendfreunde seiner Gruppe 
Weitergegebene geglaubt hat. Er hat sich nur äußer
lich einer fortschrittlichen Entwicklung angepaßt, da
für Auszeichnungen und Vorteile erhalten, im ent
scheidenden Moment aber hat er sich auf die Seite der
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